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§ 1 
Zweck der Prüfung 

1 Durch die Masterprüfung als Abschluss des wissenschaftlichen Hochschulstudiums des 

Masterstudienganges Biodiversität und Ökologie (Biodiversity and Ecology) wird festgestellt, 

ob der Kandidat gründliche Fachkenntnisse erworben hat und in der Lage ist, selbständig die 

Probleme der Forschungsrichtung zu durchdenken und mit wissenschaftlichen Methoden zu 

bearbeiten sowie Forschung mit ihren erzielten Ergebnissen verständlich darzustellen.  

2 Auf Grund der bestandenen Prüfung verleiht die Universität durch die Fakultät für Biologie, 

Chemie und Geowissenschaften den akademischen Grad eines Master of Science (abge-

kürzt: M.Sc.). 

§ 2 
Zugang zum Studium, Qualifikation 

(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudiengang Biodiversität und Ökologie 

(Biodiversity and Ecology) sind: 

1. ein mit mindestens der Note „gut“ abgeschlossenes Studium in den Bachelorstu-

diengängen Biologie oder Geoökologie an der Universität Bayreuth oder ein damit 

gleichwertiger Abschluss. Als gleichwertig werden insbesondere folgende Abschlüs-

se anerkannt:  

a)  Bachelorabschlüsse mit mindestens der Note „gut“ in einem Bachelorstudien-

gang einer anderen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder 

 sonstige in- oder ausländische Hochschulabschlüsse mit mindestens der Note 

„gut“,  

wenn diese Prüfungsleistungen umfassen, die den Prüfungsleistungen in den 

Bachelorstudiengängen Biologie oder Geoökologie an der Universität Bay-

reuth gleichwertig sind; 

b) ein mit mindestens der Note „gut“ abgeschlossenes Studium der Biologie oder 

 entsprechender Fächer mit dem Studienabschluss Erste Staatsprüfung für ein 

Lehramt an öffentlichen Schulen (Gymnasien, Realschulen). 

2. Soweit ein Abschluss nach Nr. 1 die erforderliche Durchschnittsnote nicht aufweist, 

ist weitere Zugangsvoraussetzung die Feststellung der studiengangsspezifischen 

Eignung in einem Eignungsverfahren gemäß Anhang 3. 
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(2)  In Fällen, in denen die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen in Teilbereichen 

nach Inhalt und Umfang nicht gleichwertig zu den in den Bachelorstudiengängen Biolo-

gie und Geoökologe an der Universität Bayreuth geforderten Leistungen sind, können 

Bewerber mit der Auflage zugelassen werden, zusätzlich zu den im Masterstudiengang 

zu erbringenden Leistungen auch noch die Studien- und Prüfungsleistungen in diesen 

Teilbereichen in Höhe von maximal 20 LP innerhalb eines Jahres ergänzend zu absol-

vieren. 

(3)  Wurden bei einem Studienabschluss Studien- und Prüfungsleistungen erbracht, die 

nach Inhalt und Umfang über die Anforderungen der Bachelorstudiengänge Biologie o-

der Geoökologie hinausgehen und bereits Anforderungen des Masterstudiengangs Bio-

diversität und Ökologie (Biodiversity and Ecology) entsprechen, dann werden diese Stu-

dien- und Prüfungsleistungen angerechnet, es sei denn, sie sind nicht gleichwertig.  

(4) Die Entscheidungen in den Fällen der Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und b, Abs. 2 und 3 trifft 

der gemäß § 4 eingerichtete Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Art. 61 Abs. 

4 Satz 2 und Art. 63 BayHSchG. 

(5) 1Wenn das Bachelorzeugnis noch nicht vorliegt, muss eine Bestätigung mit Einzelnoten 

über alle bis zur Einschreibung erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen vorgelegt 

werden. 2Diese Leistungen müssen Teilprüfungen im Gesamtumfang von mindestens 

150 ECTS-Punkten umfassen, und in ihrem Durchschnitt mindestens der Note „gut“ 

entsprechen. 3Bei Nachweis des Abschlusses mit der Gesamtnote von mindestens 

„gut“ bis zum Ende des ersten Fachsemesters werden sie endgültig zugelassen. 

§ 3 
Gliederung von Studium und Prüfung, Regelstudienzei t 

(1) 1Das Studium des Masterstudiengangs Biodiversität und Ökologie (Biodiversity and Eco-

logy) ist modular gegliedert. 2Die Module des ersten bis dritten Semesters sind in den 

Übersichten des Anhangs 1 und 2 angegeben. 3Die Module sind unterteilt in Fachmodu-

le, Freilandmodule und Spezialpflichtmodule. 4Es müssen insgesamt 14 Fachmodule (je 

5 LPs) gewählt werden. 5Ein Anspruch auf Teilnahme an einem bestimmten Fachmodul 

besteht nicht. 6Es wird dringend empfohlen, die drei Fachmodule F1-F3, die als Grund-

lagenmodule ausgeflaggt sind, zu belegen. 7Anstelle eines der 14 Fachmodule des Stu-

diengangs kann auch ein anderes Modul im Umfang von 5 LPs aus dem Lehrangebot 

der Universität Bayreuth frei gewählt werden, sofern der Veranstalter dieses Moduls zu-
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stimmt. 8Die Teilnahme an den beiden Spezialpflichtmodulen (je 5 LPs) und einem Frei-

landmodul (10 LPs) ist verpflichtend. 

(2) Die Studienzeit beträgt inklusive der Masterarbeit und der Prüfungszeiten vier Semester 

(Regelstudienzeit).  

(3) 1Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 

Lehrveranstaltungen beträgt 120 Leistungspunkte gemäß ECTS.  

(4) Das Studium kann zum Wintersemester und zum Sommersemester aufgenommen wer-

den. 

(5) 1Für die Teilnahme am fachpraktischen Unterricht (Praktika) ist der Abschluss einer ent-

sprechenden Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe nachzuweisen. 2Die Haft-

pflichtversicherung muss Schäden umfassen, die bei der Teilnahme am fachpraktischen 

Unterricht entstehen. 3Wird der Abschluss nicht nachgewiesen, kann der Studierende 

von der Teilnahme an den Veranstaltungen ausgeschlossen werden. 

§ 4 
Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die erforderlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Zulassung zum 

Masterstudium sowie für die organisatorische Durchführung der Masterprüfung wird ein 

Prüfungsausschuss gebildet. 2Dieser Ausschuss ist gleichzeitig für das Eignungsver-

fahren gemäß Anhang 3 zuständig. 3Der Prüfungsausschuss führt nach Maßgabe die-

ser Prüfungsordnung das Prüfungsverfahren durch und trifft mit Ausnahme der eigent-

lichen Prüfungen und deren Bewertung alle anfallenden Entscheidungen. 4Er besteht 

aus einem Mitglied als Vorsitzendem und zwei weiteren Mitgliedern; der Vorsitzende 

und die weiteren Mitglieder haben je einen Ersatzvertreter. 5Die Mitglieder des Prü-

fungsausschusses und deren Ersatzvertreter sowie der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses und der stellvertretende Vorsitzende werden vom Fakultätsrat aus dem Kreis 

der Professoren (Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz) der Fakul-

tät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften für die Dauer von drei Jahren gewählt.  

(2) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn nach schriftlicher Ladung aller Mit-

glieder unter Einhaltung einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist die Mehrheit der 

Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 2Er beschließt mit der Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen in Sitzungen. 3Stimmenthaltungen, geheime Abstimmung und 
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Stimmrechtsübertragung sind nicht zulässig. 4Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(3) 1Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses achtet darauf, dass die Bestimmungen 

dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 2Er lädt zu den Sitzungen des Prüfungs-

ausschusses ein und führt den Vorsitz bei allen Beratungen und Beschlussfassungen 

des Prüfungsausschusses. 3Er ist befugt, anstelle des Prüfungsausschusses unauf-

schiebbare Entscheidungen allein zu treffen. 4Hiervon hat er den übrigen Mitgliedern 

des Prüfungsausschusses unverzüglich, spätestens bei der nächsten Sitzung Kenntnis 

zu geben. 5Darüber hinaus kann, soweit diese Prüfungsordnung nichts anderes be-

stimmt, der Prüfungsausschuss dem Vorsitzenden die Erledigung einzelner dem Prü-

fungsausschuss obliegender Aufgaben widerruflich übertragen.  

(4) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig dem Fakultätsrat über die Entwicklung 

der Prüfungen und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Studien- und 

der Prüfungsordnung.  

(5) 1Der Prüfungsausschuss erlässt die nach dieser Prüfungsordnung erforderlichen Be-

scheide schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 
2Widerspruchsbescheide werden vom Präsidenten der Universität Bayreuth im Be-

nehmen mit dem Prüfungsausschuss erlassen.  

(6) Das Prüfungsamt unterstützt den Prüfungsausschuss bei der Organisation und Abwick-

lung der Prüfungen. 

§ 5 
Prüfer und Beisitzer 

(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer. 2Diese stellen die Prüfungsaufgaben und 

bewerten die Prüfungsleistungen. 3Die von den Prüfern herangezogenen Beisitzer gel-

ten ebenfalls als durch den Prüfungsausschuss bestellt. 

(2) 1Prüfer können alle nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach der Hoch-

schulprüferverordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Abnahme 

von Hochschulprüfungen Befugte werden. 2Als Beisitzer kann jedes Mitglied der Uni-

versität Bayreuth herangezogen werden, das einen entsprechenden oder vergleichba-

ren wissenschaftlichen Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat. 
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(3) 1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Universität Bayreuth 

aus, so kann der Prüfungsausschuss auf seinen Antrag hin beschließen, dass er noch 

eine angemessene Zeit als Prüfer tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung 

bis zu zwei Jahren erhalten bleiben. 

§ 6 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwi egenheitspflicht 

(1) Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss sowie von 

einer Prüfungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 41 Abs. 

2 BayHSchG. 

(2) Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüfer, der Prüfungsbeisitzer 

und sonstiger mit Prüfungsangelegenheiten befasster Personen zur Verschwiegenheit 

bestimmt sich nach Art. 18 Abs. 3 BayHSchG. 

§ 7 
Zulassung zur Prüfung 

(1)  Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die Einschreibung als Studierender 

der Universität Bayreuth im Masterstudiengang Biodiversität und Ökologie (Biodiversity 

and Ecology). 

(2)  1Mit der Einschreibung in den Masterstudiengang Biodiversität und Ökologie (Biodiver-

sity and Ecology) gilt der Studierende als zur Prüfung zugelassen. 2Anträge gemäß  

§§ 8, 14 und 15 sind, soweit Gründe dafür gegeben sind, möglichst unverzüglich nach 

der Immatrikulation beim Prüfungsausschuss einzureichen. 

§ 8 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und  Prüfungsleistungen 

(1) 1An der Universität Bayreuth oder an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 

Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland in anderen Studiengängen verbrachte 

Studienzeiten sowie dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden auf An-

trag angerechnet, es sei denn, dass diese nicht gleichwertig sind. 2Studienzeiten, Stu-

dienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 

und in den Anforderungen denjenigen des Masterstudiengangs Biodiversität und Öko-
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logie (Biodiversity and Ecology) entsprechen. 3Dabei ist kein schematischer Vergleich, 

sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 

(2) 1Einschlägige Studienzeiten an ausländischen Hochschulen und die dabei erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen werden auf Antrag anerkannt, außer sie sind nicht 

gleichwertig. 2Für die Feststellung der Gleichwertigkeit von Studienzeiten und -

leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz 

und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-

sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften maßgebend. 3Bei Zweifeln an der 

Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen gehört 

werden. 4Wird die Anerkennung der Studien- und Prüfungsleistungen versagt, kann der 

Betroffene eine Überprüfung der Entscheidung durch das Präsidium der Universität 

Bayreuth beantragen. 5Das Präsidium gibt der gemäß Abs. 3 Satz 4 zur Entscheidung 

befugten Stelle eine Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags. 

(3) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamt-

note einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird vom Prüfungsaus-

schuss eine äquivalente Note festgelegt. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 

Zeugnis ist zulässig. 4Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anrechnung 

entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit dem zu-

ständigen Fachvertreter. 5Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 besteht 

ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. 

§ 9 
Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine un d der Prüfer 

(1) 1Die studienbegleitenden Prüfungen finden zeitnah zum Abschluss des Moduls statt, 

die Prüfungstermine und die Termine zur Abgabe benoteter schriftlicher Arbeiten wer-

den vom Prüfer bekannt gegeben. 2Ein Nachtermin kann zum nächsten regulären Prü-

fungstermin festgelegt werden.  

(2) 1Der Kandidat soll sich in der Regel den studienbegleitenden Prüfungen in dem Se-

mester unterziehen, in dem er die letzte Lehrveranstaltung eines Moduls besucht hat. 
2Über Ausnahmen entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag. 
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(3) 1Die Prüfungstermine werden durch den jeweiligen Prüfer zu Beginn der Lehrveranstal-

tung festgelegt und durch Aushang bekannt gegeben. 2Ein kurzfristiger Wechsel des 

Prüfers ist nur aus zwingenden Gründen zulässig. 

(4) Eine Anmeldung zu den einzelnen Teilprüfungen ist jeweils innerhalb der durch An-

schlag bekannt gegebenen Frist nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Ver-

fahren vorzunehmen. 

(5) 1Meldet sich ein Kandidat aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht so rechtzeitig 

ordnungsgemäß zu den Teilprüfungen an, dass er alle Prüfungsbestandteile zu den 

regulären Prüfungsterminen bis zum Ende des sechsten Semesters ablegen kann,     

oder legt er eine Teilprüfung, zu der er sich gemeldet hat, nicht ab, so gelten die nicht 

fristgerecht abgelegten Teilprüfungen als abgelegt und erstmals nicht bestanden, es 

sei denn, der Studierende hat die Gründe für die nicht rechtzeitige Anmeldung bzw. für 

das Versäumnis nicht zu vertreten. 2Geringfügige Überschreitungen der genannten 

Frist, die sich aus dem Ablauf des Prüfungsverfahrens ergeben, sind zulässig. 

§ 10 
Form der Prüfung, Prüfungsbestandteile 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den im Anhang 2 aufgeführten studienbegleitenden 

Teilprüfungen inklusive der Masterarbeit. 

(2) 1Die studienbegleitenden Teilprüfungen beziehen sich, soweit nichts anderes festgelegt 

ist, jeweils auf die Inhalte der zugehörigen Lehrveranstaltungen. 2Sofern vom Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses nichts anderes bestimmt wird, ist der zuständige 

Dozent zugleich der Prüfer. 3Gehört der Dozent nicht zum Kreis der Prüfungsberechtig-

ten gemäß § 5 Abs. 2, so benennt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu Be-

ginn des jeweiligen Semesters einen Prüfer. 

§ 11 
Prüfungsformen  

(1) Die studienbegleitenden Teilprüfungen können in Form von mündlicher Prüfung, 

schriftlicher Prüfung, benotetem Arbeitsbericht, und benoteter Vortragsleistung abge-

legt werden.  
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(2)  1Die mündliche Prüfung wird von zwei Prüfern oder von einem Prüfer unter Heranzie-

hung eines Beisitzers durchgeführt. 2Im Falle einer mündlichen Prüfung soll die Prü-

fungsdauer für eine Teilprüfung je nach Anforderung der zugehörigen Lehrveranstal-

tung zwischen 20 und 60 Minuten betragen. 3Ein Prüfer oder der Beisitzer fertigt über 

die mündliche Prüfung ein Protokoll an, in das aufzunehmen sind: Ort und Zeit sowie 

Zeitdauer der Prüfung, die Namen der Prüfer oder des Prüfers und des Beisitzers, der 

Name des Kandidaten, Gegenstände und Ergebnis der Prüfung, sowie besondere Vor-

kommnisse. 4Das Protokoll ist von den Prüfern oder vom Prüfer und dem Beisitzer zu 

unterschreiben. 5Die Noten für die mündlichen Prüfungsleistungen werden von den 

Prüfern oder vom Prüfer gemäß § 16 festgesetzt und dem Kandidaten mitgeteilt.  

(3) 1Schriftliche Prüfungen (Klausuren) werden wenigstens ein- und höchstens vierstündig 

durchgeführt. 2Sie beziehen sich auf den Inhalt der zugehörigen Lehrveranstaltungen. 
3Die zulässigen Hilfsmittel bestimmen die Prüfer. 4Über die Prüfung ist ein Protokoll 

anzufertigen. 5Der Aufsichtsführende hat die Richtigkeit durch Unterschrift zu bestäti-

gen. 6In das Protokoll sind alle Vorkommnisse einzutragen, welche für die Feststellung 

der Prüfungsergebnisse von Belang sein können. 

(4) 1Erscheint ein Kandidat verspätet zur Prüfung, so kann er die versäumte Zeit nicht 

nachholen. 2Das Verlassen des Prüfungsraums ist mit Erlaubnis der Aufsichtsführen-

den zulässig. 3Uhrzeit und Dauer der Abwesenheit sind auf der Prüfungsarbeit zu ver-

merken. 

(5) 1 Die schriftlichen Prüfungen werden vom jeweiligen Prüfer bewertet. 2Wird die Klausur 

mit "nicht ausreichend" bewertet, so ist sie von einem zweiten Prüfer zu beurteilen. 
3Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen gemäß § 16 werden von dem jeweili-

gen Prüfer festgesetzt. 4Bei unterschiedlicher Beurteilung von zwei Prüfern ergibt sich 

die Note aus dem Durchschnitt der erteilten Bewertungen; dabei wird nur die erste De-

zimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-

dung gestrichen. 5Die Beurteilung soll spätestens vier Wochen nach Anfertigung der 

jeweiligen Klausur vorliegen.  

(6) 1Die Noten werden spätestens vier Wochen nach Festsetzung zusammen mit einem 

Hinweis auf die Regelung zur Wiederholung von Teilprüfungen (§ 19) bekannt gege-

ben. 2Eine Zustellung von Einzelbescheiden erfolgt nicht.  

(7) 1Bei benoteten Vortragsleistungen wird die Fähigkeit des Kandidaten bewertet, in ei-

nem Referat den Stand der Wissenschaft in einem Teilgebiet der Biodiversität und Ö-

kologie verständlich darzustellen und zu diskutieren. 2Das Thema wird vom zuständi-
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gen Prüfer gestellt. 3Die Vortragsleistung wird von zwei Prüfern oder einem Prüfer un-

ter Heranziehung eines Beisitzers abgenommen. 4Von einer Bewertung durch einen 

Zweitprüfer kann abgesehen werden, wenn ein solcher nicht zur Verfügung steht. 
5Über die Vortragsleistung ist eine Niederschrift mit Namen des Kandidaten, des Prü-

fers und des Beisitzers, dem Ort, der Zeit und Zeitdauer, dem Gegenstand und Ergeb-

nis und gegebenenfalls besonderer Vorkommnisse des Vortrags anzufertigen. 6Die 

Niederschrift ist von den Prüfern oder vom Prüfer und dem Beisitzer zu unterschreiben. 
7Die Noten für die Vortragsleistung werden von den Prüfern oder vom Prüfer gemäß    

§ 16 festgesetzt und dem Kandidaten mitgeteilt. 

(8) 1Bei benoteten Arbeitsberichten werden Protokolle bewertet, in denen die in For-

schungspraktika durchgeführten Experimente wissenschaftlich dokumentiert werden. 
2Die Bewertung des Forschungsberichts erfolgt in der Regel jeweils durch zwei Prüfer, 

die vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt werden. 3Von einer Bewer-

tung durch einen Zweitprüfer kann abgesehen werden, wenn ein solcher nicht zur Ver-

fügung steht oder wenn durch seine Bestellung der Ablauf der Prüfung in unvertretba-

rer Weise verzögert wird. 4Wird der Forschungsbericht mit "nicht ausreichend" bewer-

tet, so ist er von einem zweiten Prüfer zu beurteilen. 

(9) 1Bei benoteten Forschungsplänen werden Konzepte bewertet, die die Fragestellung 

und den geplanten experimentellen Ansatz für ein wissenschaftliches Projekt in schrift-

licher Form darstellen. 2Die Bestimmungen von Abs. 8 gelten entsprechend. 

§ 12 
Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit muss in der Fachrichtung des im Masterstudium absolvierten For-

schungsmoduls angefertigt werden. 2In der Masterarbeit soll der Kandidat zeigen, dass 

er in der Lage ist, selbständig und unter Heranziehung geeigneter Hilfsmittel eine neu-

artige Themenstellung des Faches mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und 

in angemessener Weise schriftlich darzustellen.  

(2) Der Kandidat kann einen Hochschullehrer, der zum Prüfer im Masterstudiengang Bio-

diversität und Ökologie (Biodiversity and Ecology) bestellt ist, als Prüfer vorschlagen.  

(3) 1Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt möglichst unter Berücksichti-

gung des Kandidatenwunsches einen Prüfer zum Betreuer und Gutachter. 2Die Ausga-

be des Themas der Masterarbeit erfolgt durch einen an der Fakultät für Biologie, Che-
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mie und Geowissenschaften gemäß § 5 Abs. 2 prüfungsberechtigten Hochschullehrer 

des entsprechenden Fachs über den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  

(4) 1Das Thema für die Masterarbeit kann ausgegeben werden, wenn die Pflichtmodule 

des Studiengangs vollständig absolviert wurden. 2Mit der Bearbeitung des Themas 

muss spätestens innerhalb von vier Wochen nach der letzten erfolgreich absolvierten 

Prüfung begonnen werden. 3Der Ausgabetag ist aktenkundig zu machen. 

(5) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit darf sechs Monate nicht überschreiten. 2In 

begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag des Kandidaten der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses nach Anhörung des Betreuers die Bearbeitungszeit um höchs-

tens drei Monate verlängern. 3Weist der Kandidat durch ärztliches Zeugnis nach, dass 

er durch Krankheit an der Bearbeitung verhindert ist, ruht die Bearbeitungsfrist. 4Wird 

die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, so wird sie mit "nicht ausreichend" bewertet. 

(6) 1Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache vorgelegt werden. 2Die 

Masterarbeit enthält am Ende eine Erklärung des Verfassers, dass er die Arbeit selbst-

ständig verfasst und keine anderen als die von ihm angegebenen Quellen und Hilfsmit-

tel benutzt und die Arbeit nicht bereits zur Erlangung eines akademischen Grades ein-

gereicht hat. 

(7) 1Die Masterarbeit ist in Maschinenschrift, gebunden und paginiert einzureichen. 2Die 

Arbeit muss eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache, eine In-

haltsübersicht, und ein Quellenverzeichnis enthalten.  

(8) 1Die Arbeit ist in drei Exemplaren fristgemäß beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses oder seinem Stellvertreter einzureichen. 2Der Abgabetermin ist aktenkundig 

zu machen. 

(9) 1Der Kandidat hat das Recht, innerhalb der ersten zwei Wochen das Thema einmal 

unter Angabe triftiger Gründe mit Einwilligung des Prüfungsausschusses zurückzuge-

ben. 2Eine Stellungnahme des Betreuers ist vorzulegen. 3Für die Zuteilung und Bear-

beitung eines neuen Themas gelten die Abs. 1 bis 8 entsprechend. 

(10) In Ausnahmefällen darf die Masterarbeit mit Zustimmung des Prüfungsausschusses 

außerhalb der Universität Bayreuth ausgeführt werden, sofern die ausreichende Be-

treuung durch einen im Sinne von § 5 Abs. 2 prüfungsberechtigten Hochschullehrer 

gesichert ist, sowie ein im betreffenden Fachgebiet an der Universität Bayreuth prü-

fungsberechtigter Hochschullehrer bei der Vergabe der Arbeit schriftlich sein Einver-

ständnis erklärt, das Erstgutachten gemäß Abs. 11 zu übernehmen. 
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(11) 1Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern gemäß § 5 beurteilt. 2Erstgutachter soll derje-

nige sein, der das Thema der Arbeit gestellt hat. 3Der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses bestimmt einen weiteren Gutachter aus dem Kreis der Prüfer nach § 5. 4Die 

Gutachten sollen spätestens zwei Monate nach Eingang der Arbeit vorliegen. 5Jeder 

Gutachter setzt eine der in § 16 aufgeführten Noten fest. 6Der Prüfungsausschuss kann 

in besonderen Fällen einen weiteren Gutachter heranziehen, insbesondere dann, wenn 

die Benotungen um mehr als eine Note voneinander abweichen. 

(12) 1Bei unterschiedlicher Beurteilung werden die Noten gemittelt und gehen in dieser 

Form in die Berechnung der Prüfungsnote ein. 2In diesem Fall wird die Note der Mas-

terarbeit aus dem arithmetischen Mittel der Bewertungen gebildet. 3Dabei wird nur die 

erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden oh-

ne Rundung gestrichen. 4Wird die Masterarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet, so gilt 

die Masterprüfung als nicht bestanden. 

(13) 1Bei Bewertung der Masterarbeit mit "nicht ausreichend" teilt der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses oder sein Stellvertreter dem Kandidaten dies mit. 2Eine Masterarbeit 

mit demselben Thema kann nicht noch einmal eingereicht werden. 

(14) Ein Exemplar der Masterarbeit verbleibt bei den Prüfungsakten. 

§ 13 
Leistungspunktsystem 

(1) 1Für jeden zur Prüfung zugelassenen Kandidaten wird ein Konto "Leistungspunkte" für 

die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen beim Prüfungsamt eingerichtet. 2Die 

jeweiligen Leistungspunkte sind identisch mit den für die Studien- und Prüfungsleistun-

gen vergebenen Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer System (siehe 

Anhang). 

(2) 1Die Punktzahlen jeder Teilprüfung ergeben sich aus dem Anhang. 2Im Rahmen der 

organisatorischen Möglichkeiten kann ein Kandidat jederzeit Einblick in den Stand sei-

ner Konten nehmen. 

(3) 1Mit der Absolvierung der Teilprüfungen und der Erbringung der sonstigen Studienleis-

tungen soll so frühzeitig begonnen werden, dass alle Leistungen jeweils im Anschluss 

an die im Anhang vorgesehenen Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen der Prüfungs-

fächer erbracht werden können. 2Sofern sich nicht aus der Studienordnung und aus 
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dem Anhang eine bestimmte Reihenfolge zwingend ergibt, kann diese frei gewählt wer-

den. 

§ 14 
Berücksichtigung besonderer Lebenssituationen 

(1) 1Auf Antrag ist bei Fristen und Terminen die Inanspruchnahme der Schutzfristen der 

§§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sowie der Fristen des Gesetzes 

zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) 

vom 5. Dezember 2006 (BGBl I S. 2748) in der jeweils geltenden Fassung über die El-

ternzeit zu gewährleisten. 2Die entsprechenden Nachweise sind zu führen; Änderungen 

in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

(2) 1Auf die Prüfungsfristen werden auf Antrag Studienzeiten nicht angerechnet, in denen 

das Studium aus nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur sehr eingeschränkt 

möglich ist. 2Nicht zu vertretende Gründe sind insbesondere Krankheit oder die häusli-

che Pflege schwer erkrankter Angehöriger. 3Die entsprechenden Nachweise sind zu 

führen, insbesondere sind ärztliche Atteste vorzulegen. 4Änderungen in den Voraus-

setzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

§ 15 
Berücksichtigung der besonderen Belange Behinderter  

1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besondere Lage behinderter Prüfungskan-

didaten in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der Prüfungsausschuss soll auf 

schriftlichen Antrag des Prüfungskandidaten nach der Schwere der nachgewiesenen Prü-

fungsbehinderung festsetzen, in welcher Form ein behinderter Prüfungskandidat seine Prü-

fungsleistung erbringt bzw. eine Arbeitszeitverlängerung bis zur Hälfte der normalen Arbeits-

zeit gewähren. 3Der Nachweis der Prüfungsbehinderung ist vom Kandidaten durch ein ärztli-

ches Zeugnis zu führen, aus dem hervorgeht, dass er wegen einer länger andauernden oder 

ständigen Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgese-

henen Form abzulegen. 4Der Antrag ist der Meldung zur Prüfung beizufügen. 5Wird der An-

trag später eingereicht, gilt er nur für zukünftige Prüfungen. 
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§ 16 
Prüfungsnoten 

(1) Für die Beurteilung der einzelnen Prüfungsleistungen wird folgende Notenskala ver-

wendet; die Zwischenwerte sollen eine differenzierte Bewertung der Prüfungsleistun-

gen ermöglichen: 

"sehr gut" (eine hervorragende Leistung)    =   1,0 oder 1,3 

"gut" (eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt)   =   1,7 oder 2,0 oder 2,3 

"befriedigend" (eine Leistung, die durch- 
schnittlichen Anforderungen entspricht)                      =   2,7 oder 3,0 oder 3,3 

"ausreichend" (eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen genügt) =   3,7 oder 4,0 

"nicht ausreichend" (eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt)                            =    5,0 

(2) 1Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Mo-

dulnote als arithmetisches Mittel aus den mit den Leistungspunkten gewichteten Noten. 
2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 

Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 3Die Modulnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5        = sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5   = gut 

    bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  = befriedigend 

    bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  = ausreichend. 

§ 17 
Prüfungsgesamtnote 

(1) 1Die Gesamtnote der Prüfung errechnet sich aus den Noten der Module, indem die 

Modulnoten nach den dazugehörigen Leistungspunkten gewichtet werden. 2Dabei wird 

nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 

werden ohne Rundung gestrichen. 

(2) Als Prüfungsgesamtnote der bestandenen Prüfung erhalten die Kandidaten bei einem 

Notendurchschnitt bis 1,2 die Note „ausgezeichnet“, bis 1,5 die Note "sehr gut", bis 2,5 

"gut", bis 3,5 "befriedigend", bis 4,0 "ausreichend". 
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(3) Die Berechnung der Prüfungsgesamtnote wird vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses vorgenommen; die Berechnung muss aus dem Zeugnis oder aus einem dem 

Zeugnis beigegebenen Protokoll klar erkennbar sein. 

§ 18 

Bestehen der Prüfung 

(1) Die Prüfung ist nur bestanden, wenn die Note der Masterarbeit und in jeder studienbe-

gleitenden Teilprüfung mindestens "ausreichend" lautet und alle geforderten 120 Leis-

tungspunkte erreicht und etwaige Auflagen gemäß § 2 Abs. 2 erfüllt sind. 

(2) Hat ein Kandidat bis Ende des sechsten Semesters die in Abs. 1 genannten Voraus-

setzungen nicht erfüllt, gilt die Prüfung als erstmals nicht bestanden; bereits bestande-

ne fristgerecht abgelegte studienbegleitende Teilprüfungen müssen nicht wiederholt 

werden. 

(3) 1Die Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn für eine oder mehrere studienbeglei-

tende Teilprüfungen oder für die Masterarbeit keine Wiederholungsmöglichkeit mehr 

besteht. 2Hierüber ergeht ein Bescheid nach Maßgabe von § 4 Abs. 5. 

§ 19 
Wiederholung der Prüfung in Teilbereichen 

(1) 1Jede erstmals nicht bestandene Teilprüfung kann einmal wiederholt werden. 2Die 

Wiederholungsprüfung ist in der Regel innerhalb von sechs Monaten abzulegen; sie 

kann frühestens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses abgelegt 

werden. 3Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung nicht unterbrochen. 
4Bei Versäumnis der Frist gilt die Prüfung als nicht bestanden, sofern nicht dem Studie-

renden vom Prüfungsausschuss auf Grund eines vor Ablauf der Frist zu stellenden An-

trags wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt 

wird. 

(2) Die freiwillige Wiederholung einer bestandenen Teilprüfung oder der Masterarbeit ist 

nicht zulässig. 
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(3) 1Eine zweite Wiederholung ist nur für vier Teilprüfungen zulässig. 2Werden Teilprüfun-

gen auch nach der zweiten Wiederholung nicht bestanden, gilt die Masterprüfung als 

endgültig nicht bestanden. 

(4) Die Wiederholung einer Teilprüfung kann in einer anderen Form (schriftlich oder münd-

lich) als die erste Teilprüfung durchgeführt werden. 

(5)  1Wird die Masterarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet, so ist eine Wiederholung mit 

neuem Thema möglich. 2Ein entsprechender Antrag ist unverzüglich nach der Be-

kanntgabe der Note für die Masterarbeit zu stellen. 3Eine zweite Wiederholung der 

Masterarbeit ist nicht möglich. 

§ 20 
Bescheinigung über eine nicht bestandene Prüfung 

Hat der Kandidat die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und ge-

gen Vorlage der entsprechenden Nachweise innerhalb von zwei Wochen eine schriftliche 

Bescheinigung ausgestellt, aus der sich die in den einzelnen Prüfungsfächern erzielten No-

ten und die noch fehlenden Prüfungsleistungen ergeben. 

§ 21 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Verfahrens einer Teilprüfung wird dem Kandidaten auf Antrag im 

Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten Einsicht in seine Prüfungsarbeiten, die 

darauf bezogenen Gutachten der Prüfung und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) 1Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Teilprüfungsergebnisse 

beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. 2Art. 32 Bayerisches Verwal-

tungsverfahrensgesetz gilt entsprechend. 3Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 4Der Kandidat ist nicht berechtigt, von den 

Prüfungsakten insgesamt oder in Teilen Kopien anzufertigen. 
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§ 22 
Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungs-

ergebnis beeinflusst haben, ist auf Antrag eines Kandidaten oder von Amts wegen an-

zuordnen, dass die Prüfung oder einzelne Teile derselben wiederholt werden. 

(2) Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene 

Prüfungsunfähigkeit müssen unverzüglich, in jedem Falle vor Bekanntgabe des Prü-

fungsergebnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder beim Prüfer gel-

tend gemacht werden. 

(3) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfung dürfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht 

mehr getroffen werden. 

§ 23 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Kandidaten, die sich zu einer Teilprüfung gemeldet haben, können ohne Angabe von 

Gründen spätestens bis zu einem durch Aushang bekanntgegebenen Termin durch 

schriftliche Erklärung zurücktreten. 2Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der 

Kandidat, ohne triftige Gründe zu einem Prüfungstermin, zu dem er sich angemeldet 

hat, nicht erscheint oder nach Ablauf des in Satz 1 genannten Termins zurücktritt. 

(2) 1Die Gründe für das Versäumnis oder, sofern nicht Abs. 1 Satz 1 zutrifft, den Rücktritt 

müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-

macht werden. 2Gleiches gilt für eine vor oder während der Prüfung eintretende Prü-

fungsunfähigkeit. 3Im Falle der Verhinderung durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis 

vorzulegen. 4Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so wird gemäß § 9 ein 

neuer Prüfungstermin festgesetzt. 

(3) Bei anerkanntem Versäumnis oder anerkanntem Rücktritt sind bereits vorliegende Prü-

fungsleistungen anzuerkennen. 

(4) 1Versucht der Kandidat, das Ergebnis einer einzelnen Prüfung durch Täuschung oder 

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs-

leistung als mit "nicht ausreichend" bewertet. 2Ein Kandidat, der den ordnungsgemä-

ßen Ablauf der Prüfung erheblich stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder von den 



 

 
Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

19 

aufsichtsführenden Personen von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlos-

sen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausrei-

chend" bewertet. 

§ 24 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich 

die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu der Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 

der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung ge-

heilt. 2Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 

Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grund-

sätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues 

zu ersetzen. 2Eine Entscheidung nach den Abs. 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 

fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

§ 25 
Verleihung des Mastergrades, Zeugnis 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung werden nach Vorliegen aller Noten innerhalb von 

vier Wochen eine Urkunde und ein Zeugnis ausgestellt. 2Die Urkunde enthält die Be-

zeichnung des Studiengangs. 3Sie wird vom Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel 

der Universität versehen. 4Mit der Aushändigung der Urkunde erhält der Prüfungsab-

solvent das Recht, den akademischen Grad "Master of Science" zu führen. 5Dieser ist 

mit der Abkürzung M.Sc. hinter den Familiennamen zu setzen. 

(2) 1Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Prüfungsgesamtnote, die 

Noten der Teilprüfungen mit Leistungspunkten, Thema und Note der Masterarbeit. 
2Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Als 
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Datum ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. 4Ein 

Diploma Supplement wird ergänzend ausgestellt und vom Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses unterzeichnet. 

(3) Der Entzug des Grades "Master of Science" richtet sich nach den gesetzlichen Be-

stimmungen. 

§ 26 
Studienberatung 

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Univer-

sität Bayreuth. 

(2) 1Bei Fragen, die den Masterstudiengang Biodiversität und Ökologie (Biodiversity and 

Ecology) betreffen, d. h. Gestaltungen des Studiums, Studienorganisation, Auswahl der 

Lehrveranstaltungen und Prüfungsfragen, berät der zuständige Fachstudienberater des 

Masterstudiengangs. 2Sein Name ist dem Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen. 

(3) 1Im Laufe jeden Semesters führt der Fachstudienberater eine Studienberatung für alle 

Studierenden des Masterstudiengangs durch. 2Die Studienfachberatung sollte insbe-

sondere in Anspruch genommen werden 

1. von Studienanfängern, 

2. zur Auswahl der Module, 

3. nach erfolglosen Versuchen, einzelne Teilprüfungen zu absolvieren oder Leis-

tungsnachweise zu erwerben, 

4.   nach nicht bestandenen Prüfungen. 

§ 27 
In-Kraft-Treten 

1Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für Stu-

dierende, die sich ab dem Wintersemester 2008/2009 erstmalig in diesen Studiengang ein-

schreiben. *) 

*) Die Erste Änderungssatzung beinhaltet folgende In-Kraft-Tretens-Regelung: 

1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die zum Winter-

semester 2010/11 mit dem Studium beginnen 



 

 
Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1 der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

21 

Anhang 1: graphische Darstellung des Studiengangsve rlaufes 

FFFFFF

FF

FF FFFF

Semester 1

5 LP 5 LP 5 LP 5 LP 5 LP

Semester 2

5 LP 5 LP 5 LP 5 LP 5 LP

Biodiversität und Ökologie (M.Sc.)

Masterarbeit

30
LP

Semester 4

Semester 3

5 LP 5 LP 10 LP

5 LP

5 LP

 Fachmodule  
      (F1-F26) 

Geländear -
beit 
(SWP) 

Spezialpflicht -
modul 
(SP1 & SP2) 

Masterar -
beit 

Gesamt  

      
Semester 1 30 LP    30 LP 
      
Semester 2 30 LP    30 LP 
      
Semester 3 10 LP 10 LP 10 LP   30 LP 
      
Semester 4    30 LP 30 LP 
      
      
 
Total LP 

 
70 

 
10 

 
10 

 
30 

 
120 

 

SWP

SP1 SP2

5 LP 5 LP

10 LP F: Fachmodul
SP: Spezialpflichtmodul
SWP: Geländemodul

 
P: Pflichtmodul 
WP Wahlpflichtmodul 
SWP: Geländearbeit / Exkursion 
SP: Spezialmodul  
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Anhang 2:  Modulare Zuordnung von Prüfungen, Prüfun gsgegenstände 

Fachmodule  LP  Lehrveranstaltun-
gen:Typ(SWS)**  

Semester*  studienbegleit. Teil-
prüfungen **** 

F1: Taxonomie und Systematik 
als Grundlagen zum Verständ-
nis der Biodiversität (Grundla-
genmodul) 

5  V(1), Ü(2), P(2)  WS  1 schriftl. Prüfg. 

F2: Tierpopulationen (Grundla-
genmodul) 

5  V(1), Ü(2), Ü(1)  WS  1 schriftl. Prüfg. (50%); 
Protokolle (50%) 

F3: Ökosysteme (Grundlagen-
modul) 

5  V(2), S(2)  WS  1 schriftl. Prüfg. (50%); 
Seminararbeit (50%) 

F4: Interaktionen mit Pilzen 5  V(1), P(4)  WS  1 schriftl. Prüfg. (70%); 
Protokolle (30%) 

F5 : Räumliche und zeitliche 
Skalen 

5  V(2), P(3)  WS, SS  1 schriftl. Prüfg. (70%); 
Protokoll (30%) 

F6: Pflanzliche Lebensformen, 
Schlüsselarten und Invasionen 

5  V(1), V/Ü(2) P(2)  SS  Projektarbeit 

F7: Stoff-Flüsse 5  Ü(3), Ü(3)  SS  1 schriftl. Prüfg. 

F8: Naturschutz und Nachhal-
tigkeit von Ökosystemen 

5  V(1), Ü(2), E(2) SS  Seminarvortrag (50 %) 
Projektarbeit (50 %). 

F9: Flora, Vegetation und 
Nutzpflanzen der Tropen 

5 V/Ü(2), V/Ü(2) WS 1 schriftl. Prüfg. 

F10: Spezielle Vegetations-
kunde Mitteleuropas 

5 Ü(2), S(2) WS Seminarvortrag 

F11: Funktionelle molekulare 
Ökologie der Bakterien und 
Archaeen - I 

5 V(2), Ü(1), S(2) WS 1 schriftl. Prüfg. (75%); 
Seminarvortrag (25%) 

F12: Isotopen-Biogeochemie 5 V(2), Ü(2) WS 1 schriftl. Prüfg. 

F13: Molekularbiologische 
Methoden in der Mykologie 

5 V(1), P(2), Ü(2) WS 1 schriftl. Prüfg. (70%); 
Protokoll (30%) 

F14: Grundlagen und Metho-
den der Verhaltensbiologie 

5 V(1), P(2), S(2) WS, SS Vortrag (25%) 
1 schriftl. Prüfung (75%) 

F15: Angewandte Vegetations-
kartierung 

5 V(1), Ü(3), S(1) SS Kartierung 

F16: Veränderungen von Vege-
tation und Lebensräumen 

5 V(1), Ü(3), S(1) SS schriftliche und mündliche 
Seminarausarbeitung je 
50% 

F17: Vegetationskundliche 
Methoden 

5 V(1), Ü(3) SS Protokoll 

F18: Reproduktionsbiologie der 
Samenpflanzen 

5 V(1), Ü(2), P(2) SS 1 schrift. Prüfung (70%),  
Protokoll (30%)  

F19: Wald- und Forstökologie 5 V(3), P(2) SS 1 mündl. Prüfung 

F20: Biosystem Pflanzengallen 5 V(1), P(4) SS 1 schriftl. Prüfung (70%), 
Protokoll (30%) 
 

F21:Funktionelle molekulare 
Ökologie der Bakterien und 
Archaeen - II 

5 V(2), Ü(1), S(2) SS schriftl. Prüfung (75%),  
Seminarvortrag (25%) 
 

F22: Biodiversität und Suche 
nach neuen Naturstoffen 

5 V(1), Ü(3), S(1) SS Seminarvortrag (20%) 
Protokolle (60%) 
1 schriftl. Prüfung (20%) 
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F23: Experimentelle Insekten-
ökologie 

5 V(1), S(1), P(3) SS Seminarvortrag (20%) 
Protokolle (60%) 
1 schriftl. Prüfung (20%) 

F24: Wechselwirkungen in der 
Rhizosphäre: Pflanze – Boden 
- Mikroorganismen 

5 V(1), Ü(1), S(2) WS Seminarvortrag 

F25: Zeitreihenanalyse 5 V (1), Ü (1), P(2) WS 1 schriftl. Prüfung 

F26: Evolutive Plastizität und 
Anpassungsfähigkeit von Or-
ganismen an Umweltverände-
rungen 

5 V/S(1), P(4) WS Bericht (50%) 
Präsentation (50%) 

Spezialpflichtmodule: 

Wissenschaftliche Schlüssel-
qualifikationen 

5  Ü (3), S (2) WS  Teilnahme 

Projektarbeit 5  P(6) WS  Abschlussbericht 

Geländemodul: 

Exkursion *** 10  S(2), E(8-10)  WS, SS Seminarvortrag (60%), 
Protokoll (40%) 

Geländepraktikum*** 10 S(2), Ü(8) SS Bericht in Form einer Pub-
likation (100%) 

     

Masterarbeit  30   4. FS 1 Benotung 

 
* Das Studium kann im Winter- und im Sommersemester aufgenommen werden. Im ersten und 

zweiten Fachsemester sind je sechs Pflichtmodule zu je 5 LP zu absolvieren. In der Regel ist 
nach dem 2. Fachsemester Freilandarbeit zu 10 LP in Form einer Exkursion oder eines Gelände-
praktikums zu absolvieren. Im 3. Fachsemester sind ferner ein Modul "Wissenschaftliche Schlüs-
selqualifikationen" und eine Projektarbeit zu je 5 LP zu absolvieren, ebenso wie zwei weitere 
Fachmodule zu je 5 LP. 

**  V = Vorlesung; Ü = Übung; S = Seminar; P = Praktikum. SWS = Semesterwochenstunden.  
***  Exkursion und Geländepraktikum sind alternative Veranstaltungen. Die Studierenden müssen 

eine davon besuchen. 
**** Abweichungen von der Gewichtung der Noten der studienbegleitenden Teilprüfungen werden von 

den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltungen bekannt gegeben. 
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Anhang 3: Eignungsverfahren 
 

 
1. Zweck des Eignungsverfahrens 

 
Mit dem gemäß Art. 43 Abs. 5 BayHSchG festgelegten Verfahren soll die Eignung der Be-

werber für das Studium im Masterstudiengang Biodiversität und Ökologie (Biodiversity and 

Ecology) an der Universität Bayreuth entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 festgestellt werden.  

 
 

2. Ausschuss für die Durchführung des Eignungsverfa hrens 
 

1Die Vorbereitung und die Durchführung des Eignungsverfahrens obliegt einem Ausschuss. 
2Der Eignungsfeststellungsausschuss setzt sich aus mindestens drei am Studiengang betei-

ligten Hochschullehrern zusammen, die vom Fakultätsrat aus dem Kreis der Professoren der 

Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften für die Dauer von fünf Jahren gewählt 

werden. 3Mindestens ein weiterer Hochschullehrer ist als stellvertretendes Mitglied zu wäh-

len. 4Dem Ausschuss können ein Mitglied des hauptberuflichen wissenschaftlichen Perso-

nals und ein studentischer Vertreter beratend angehören. 5Die Mitglieder des Ausschusses 

wählen aus ihrer Mitte einen Hochschullehrer zum Vorsitzenden.  

 

 
3. Verfahren zur Feststellung der Eignung 

 
(1)  1Das Eignungsverfahren wird zweimal jährlich, im Sommer- und im Wintersemester 

durchgeführt. 2Die Anträge auf Zulassung zum Eignungsverfahren sind auf den von 

der Universität Bayreuth herausgegebenen Formularen bis zum 31. Mai (Zulassung 

zum Wintersemester) beziehungsweise zum 30. November (Zulassung zum Som-

mersemester) über die Studentenkanzlei an den Dekan der Fakultät für Biologie, 

Chemie und Geowissenschaften zu stellen (Ausschlussfrist). 3Unterlagen gemäß 

Abs. 2 können für das Wintersemester bis zum 15. August für das Sommersemester 

bis zum 15. März nachgereicht werden. 

(2)  1Dem Antrag sind beizufügen: 

a) Das Bachelorzeugnis  

 Wenn das Bachelorzeugnis noch nicht vorliegt, muss eine Bestätigung mit Ein-

zelnoten über alle bis zum Anmeldungstermin erbrachten Prüfungs- und Stu-

dienleistungen vorgelegt werden. Diese Leistungsnachweise müssen Teilprü-

fungen im Gesamtumfang von mindestens 150 ECTS-Punkten umfassen. Das 

Bachelorzeugnis ist bis zum Ende des ersten Semesters nachzureichen.  
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b) Eine Aufstellung der Module des Bachelorstudiums, für die noch keine Leis-

tungsnachweise vorgelegt werden können. 

c) Der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung in beglaubigter Kopie. 

d) Ein tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild. 

e) Ggf. Nachweise besonderer Qualifikationen (z. B. Berufsausbildungen, Aus-

zeichnungen, Praktika, Stipendien, Auslandsaufenthalte). 

 

 

 

4. Zulassung zum Eignungsverfahren 
 
(1) Die Zulassung zum Verfahren setzt voraus, dass die in Nr. 3 Abs. 2 genannten Un-

terlagen fristgerecht vorliegen. 

(2) Mit den Bewerbern, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wird das Fest-

stellungsverfahren gemäß Nr. 5 durchgeführt. 

(3) Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen mit Gründen und Rechtsbe-

helfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid, der nach Zustimmung der Hoch-

schulleitung vom Vorsitzenden des Eignungsfeststellungsausschusses zu unter-

zeichnen ist. 

 
 

5. Durchführung des Eignungsverfahrens 
 
(1)  1Die Unterlagen der Bewerber werden zunächst unabhängig von zwei Ausschuss-

mitgliedern gesichtet und auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten bewertet, wobei 0 

das schlechteste und 10 das beste zu erzielende Ergebnis ist. 2Der Ausschuss prüft 

hierbei auf der Grundlage dieser Bewertungen und der eingereichten Bewerbungs-

unterlagen, ob der Bewerber aufgrund seiner nachgewiesenen Qualifikation und 

seiner dargelegten spezifischen Begabungen und Fähigkeiten für das Studium im 

Masterstudiengang Biodiversität und Ökologie (Biodiversity and Ecology) geeignet 

ist. 3Die Bewertung wird vom Ausschuss nach folgenden Kriterien getroffen: 

a) Der Lebenslauf (Nr. 3 Abs. 2 Buchst. d) und weitere Qualifikationen (Nr. 3 

Abs. 2 Buchst. e) werden mit bis zu maximal 3,0 Punkten bewertet. Beurtei-

lungsgesichtspunkte sind dabei, inwieweit aus dem bisherigen Werdegang 

des Bewerbers ein ausgeprägtes Interesse an dem Gebiet der Biodiversität 

und Ökologie deutlich wird und inwieweit das Potential gegeben ist, interdiszi-
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plinär und international zu arbeiten.  

b) Die fachspezifischen Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums 

oder eines gleichwertigen Studiums werden mit bis zu maximal 4,0 Punkten 

bewertet. Bei ausländischen Bewerbern können spezifische Umrechnungsfak-

toren angewendet werden.  

c) Die Hochschulzugangsberechtigung wird mit bis zu maximal 2,0 Punkten be-

wertet. Für herausragende Leistungen in einem oder mehreren für den Stu-

diengang besonders relevanten Fächern (v.a. Naturwissenschaften, z. B. Ma-

thematik und Chemie) kann die Kommission bis zu 1,0 Punkte zusätzlich ver-

geben. 

4Die Punktezahl der Bewertung ergibt sich aus der Summe der Einzelbewertungen 

(Buchst. a bis c). 5Die Punktevergabe der Einzelbewertungen ist in der Anlage zu 

diesem Eignungsverfahren näher beschrieben.  

6Die Punktezahl des Bewerbers ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Sum-

me der Einzelbewertungen der Ausschussmitglieder. 7Eine Rundung erfolgt auf eine 

Stelle nach dem Komma. 

 

(3) 1Bewerber, die 7,0 oder mehr Punkte erreicht haben, erhalten eine Bestätigung über 

das bestandene Eignungsverfahren, die vom Vorsitzenden des Eignungsfeststel-

lungsausschusses zu unterzeichnen ist. 2Ungeeignete Bewerber mit weniger als 4,0 

Punkten erhalten einen mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen 

Ablehnungsbescheid, der nach Zustimmung der Hochschulleitung vom Vorsitzen-

den des Eignungsfeststellungsausschusses zu unterzeichnen ist. 

(4) 1Die übrigen Bewerber (4,0 bis weniger als 7,0 Punkte) werden zu einem Eignungs-

gespräch eingeladen. 2Der Termin für dieses Gespräch wird mindestens eine Wo-

che vorher bekannt gegeben. 3Zeitfenster für eventuell durchzuführende Eignungs-

feststellungsgespräche müssen vor Ablauf der Bewerbungsfrist festgelegt sein. 4Der 

festgesetzte Termin des Gesprächs ist vom Bewerber einzuhalten. 5Ist der Bewer-

ber aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen an der Teilnahme am Eignungsfest-

stellungsgespräch verhindert, so kann auf begründeten Antrag ein Nachtermin bis 

spätestens zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn anberaumt werden. 

(5) 1Das Eignungsfeststellungsgespräch ist für jeden Bewerber einzeln durchzuführen. 
2Das Gespräch dauert mindestens 20 und höchstens 30 Minuten und soll zeigen, ob 

aufgrund der Vorbildung und der Motivation des Bewerbers zu erwarten ist, dass er 

das Ziel des Studiengangs erreicht. 3In dem Gespräch muss der Bewerber den Ein-
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druck bestätigen, dass er für den Studiengang geeignet ist. 4Mit Einverständnis des 

Bewerbers kann ein studentischer Vertreter als Zuhörer zugelassen werden. 5Das 

Eignungsfeststellungsgespräch wird von mindestens zwei Mitgliedern der Kommis-

sion durchgeführt. 6Jedes Mitglied hält das Ergebnis des Eignungsfeststellungsge-

sprächs auf einer Notenskala von 1 bis 5 fest. 7Bei diesen Bewertungen können die 

bisherigen Leistungen gemäß Nr. 3 Abs. 2 berücksichtigt werden. 8Aus den Einzel-

bewertungen wird das arithmetische Mittel gebildet und auf eine Nachkommastelle 

gerundet. 9Bewerber, die eine Note von mindestens „gut“ erreicht haben, werden als 

geeignet eingestuft. 

(6) 1Über den Ablauf des Eignungsfeststellungsgesprächs ist eine Niederschrift anzu-

fertigen, aus der Tag, Dauer und Ort der Feststellung, die Namen der Kommissi-

onsmitglieder, die Namen der Bewerber und die Beurteilung der Kommissionsmit-

glieder sowie das Gesamtergebnis ersichtlich sein müssen. 2Aus der Niederschrift 

müssen die Themen des Gesprächs mit den Bewerbern und die Gründe für die Be-

wertung ersichtlich sein. 3Die Gründe und die Themen können stichwortartig aufge-

führt werden. 4Die Niederschrift ist von beiden Ausschussmitgliedern zu unterzeich-

nen. 

 

 
6. Mitteilung des Ergebnisses 

 
(1) 1Das Ergebnis des Eignungsverfahrens wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt. 

2Der Bescheid ist vom Vorsitzenden des Eignungsfeststellungsauschusses zu un-

terzeichnen. 3Ein Ablehnungsbescheid ist mit Begründung und einer Rechtsbehelfs-

belehrung zu versehen und nach Zustimmung durch die Leitung der Hochschule 

vom Vorsitzenden des Eignungsfeststellungsauschusses zu unterzeichnen. 

(2) 1Bewerber, deren Zeugnis zu Beginn des Eignungsverfahrens noch nicht vorliegt 

und die das Eignungsverfahren nicht bestehen, können bis zum Ende des ersten 

Fachsemesters vorläufig zugelassen werden. 2Bei Nachweis des Abschlusses mit 

der Gesamtnote von mindestens „gut“, bis zum Ende des ersten Fachsemesters, 

werden sie endgültig zugelassen. 

(3) Zulassungen im Rahmen des Eignungsverfahrens für den Masterstudiengang Biodi-

verstiät und Ökologie (Biodiversity and Ecology) gelten bei allen Folgebewerbungen 

in diesem Studiengang, soweit sich Inhalt und Ziel des Studiengangs nicht so we-

sentlich geändert haben, dass die Eignung für diesen Studiengang nicht mehr auf 

Grund der zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführten Eignungsverfahren nachge-

wiesen werden kann. 
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7. Wiederholung 

 
Bewerber, die den Nachweis der Eignung für den Masterstudiengang Biodiverstiät und Öko-

logie (Biodiversity and Ecology) nicht erbracht haben, können sich einmal erneut zum Eig-

nungsverfahren anmelden. 

 

 

 

Anlage zum Eignungsverfahren: 
 
Für die Punktevergabe hinsichtlich der Eignung aus dem Lebenslauf und den weiteren Un-
terlagen (Nr. 3 Abs. 2 Buchst. d und e) ist folgende Beurteilung maßgebend: 
 
PUNKTZAHL  LEISTUNGSSPIEGEL 

4,0 – 3,0 Punkte verfügt über hervorragende Zusatzqualifikationen für den Stu-
diengang 

2,9 – 2,0 Punkte verfügt über gute Zusatzqualifikationen für den Studiengang 

1,9 – 1,0 Punkte verfügt über einige für den Studiengang relevante Zusatzquali-
fikationen 

0,9 –0 Punkte verfügt über keine für den Studiengang relevante Zusatzquali-
fikationen 

  
 
 
Die fachspezifischen Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums (Nr. 3 Abs. 2 
Buchst. a) gehen nach folgender Tabelle in die Beurteilung ein: 
 
PUNKTZAHL  LEISTUNGSSPIEGEL 

4,0 – 3,5 Punkte hervorragende Leistungen 

3,4 – 2,4 Punkte Leistungen, die erheblich über den durchschnittli-
chen Anforderungen liegen 

2,3 – 1,3 Punkte Leistungen, die durchschnittlichen Anforderungen 
entsprechen 

1,2 – 0,6 Punkte Leistungen, die trotz ihrer Mängel noch den An-
forderungen genügen 

 
 
Für die Punktevergabe hinsichtlich der Umrechnung der Abiturnote (Nr. 3 Abs. 2 Buchst. c) 
ist folgende Tabelle maßgebend: 
 

ABITURNOTE PUNKTE 

1,0 – 1,1 2,0 

1,2 – 1,3 1,9 

1,4 – 1,5 1,8 
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1,6 – 1,8 1,7 

1,9 – 2,2 1,6 

2,3 – 2,5 1,5 

2,6 – 2,8 1,0 

2,9 – 3,2 1,0 

3,3 – 3,5 1,0 

3,6 – 3,8 0,0 

3,9 – 4,0 0,0 

 
Für herausragende Leistungen in einem oder mehreren für den Studiengang besonders re-

levanten Fächern (v.a. Naturwissenschaften) kann die Kommission bis zu 1,0 Punkte zusätz-

lich vergeben. 


